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1. Organisation und Ablauf der Planung 

1.1 Ausgangslage 

Die LANDI Reba AG Gelterkinden (fenaco Bern) beabsichtigt u. a. im Zusammenhang mit dem 
geplanten LANDI-Neubau in Aesch und mit der damit verbundenen Zusammenlegung der Ver-
waltungsstrukturen, eine Betriebsoptimierung an ihrem Standort in Gelterkinden vorzunehmen. 
Im Weiteren wird damit zugleich das Ziel verfolgt, die beiden Betriebszweige Agrar- und Detail-
handel insbesondere bei der arealinternen Verkehrsabwicklung zu entflechten.  

 
Für die Betriebsoptimierung sind folgende bauliche Hauptmassnahmen vorgesehen: 

 
Auf dem Betriebsareal in der Gemeinde Gelterkinden 

- Rückbau des bestehenden Wohn- und Bürogebäudes (Gebäude Nr. 40) 

- Rückbau des bestehenden Lagers (Gebäude Nr. 44, alter Bau), neue Nutzung als Aussen-
lagerplatz (ausserhalb des Quartierplan-Areals) 

- Ergänzung des gedeckten Aussenverkaufs im Bereich des rückgebauten Gebäudes Nr. 40 

- Neubau eines Tankstellen-Shops 

- Neubau einer Autowasch-Anlage 

- Neuanordnung der Parkierung im Umfeld der Tankstelle bzw. des Neubaus vom Tankstel-
len-Shop 

- bauliche Freihaltung des Bereiches zwischen dem Aussenverkaufsbereich des LANDI-
Ladens und dem Neubau des Tankstellen-Shops als Durchfahrt und An- und Wegfahrt für 
die neue Autowasch-Anlage 

- teilweise Neuanordnung der Parkierung 
 

Auf dem Betriebsareal in der Gemeinde Böckten (ausserhalb des Quartierplan-Areals) 

- Neubau einer Agrarhalle im Anschluss an die bestehende Früchtehalle 

- Neuanordnung der Parkierung bzw. der An- und Auslieferung 

 

Für eine Teilfläche des Betriebsareals in der Gemeinde Gelterkinden wurden im Jahre 2003 die 
Quartierplan-Vorschriften "Landi 2002" erlassen. Diese Quartierplanung löste die vorhergehen-
de Quartierplanung aus dem Jahre 1998 ab. Die heutigen Quartierplan-Vorschriften umfassen 
den LANDI-Laden (Gebäude Nr. 24 samt den dazugehörenden Aussenverkaufsflächen), das 
Büro- und Wohnhaus mit Laden-Erweiterung (Gebäude Nr. 40) sowie die Tankstelle. Dazu ge-
hören im Weiteren die entsprechenden Erschliessungs- und Parkierungsflächen auf dem östli-
chen Betriebsareal in der Gemeinde Gelterkinden. Der bestehende Bau mit Silo und Lager am 
Bahndamm (Gebäude Nr. 44) sowie das westliche Betriebsareal in der Gemeinde Böckten sind 
nicht Bestandteil der Quartierplan-Vorschriften. Diese sind der Gewerbezone zugewiesen. 

Vorgenommene Abklärungen beim Amt für Raumplanung sowie beim Bauinspektorat haben 
ergeben, dass eine Baubewilligung für die geplanten baulichen Massnahmen nicht mittels einer 
Ausnahme zu den bestehenden Quartierplan-Vorschriften erteilt werden kann. Die Quartier-
plan-Vorschriften müssen demnach vorgängig mittels einer Mutation angepasst werden. Erst 
wenn diese Mutation rechtskräftig ist, kann eine Baubewilligung für die geplanten baulichen 
Massnahmen in Aussicht gestellt werden. Diese Ausgangslage begründet die vorliegende Mu-
tation der bestehenden Quartierplan-Vorschriften und das entsprechende Planungsverfahren. 
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1.2 Bestandteile der Quartierplan-Mutation 

Grundeigentumsverbindliche Bestandteile 
• Mutation Nr. 01 zum Teilplan Nr. 1: Bebauung, Aussenraum und Erschliessung 

(Situation 1:500) 

• Mutation Nr. 01 zum Teilplan Nr. 2: Schnitte, Bebauung und Terrain 
(Schnitte 1:500) 

• Mutation Nr. 01 zum Quartierplan-Reglement 

 

Nicht grundeigentumsverbindliche Bestandteile 
• Erschliessungskonzept (Situation 1:500), Stand 17. März 2011 

• Ergänzung zum Verkehrsgutachten vom 17. März 2011 

Diese Grundlagen unterstehen nicht der Beschlussfassung und Genehmigung, sind jedoch als 
behördenanweisende Dokumente für die Baugesuchsprüfung vorgesehen. 
 

Orientierende Bestandteile 
• vorliegender Planungs- u. Begleitbericht gem. Art. 47 RPV u. § 39 RBG zur Mutation Nr. 01 

1.3 Planungsbeteiligte 

Auftraggeber: 

 

LANDI Reba AG 
Lyon-Strasse 18 
4053 Basel 

bzw.  

fenaco Genossenschaft 
Erlachstrasse 5 
3001 Bern 

Projektentwicklung: Strüby Konzept AG 
Steinbislin 2 / Postfach 57 
6423 Seewen (SZ) 

Quartierplan-Mutation und 
Verkehrgutachten 

Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG 
Unterdorfstrasse 38, 4415 Lausen 

Gemeinde: Gemeinderat Gelterkinden 
Bauabteilung Gelterkinden 

1.4 Planungsablauf 

Nachstehend werden die wichtigsten Bearbeitungsstationen festgehalten: 
 

Dez. 2010 – Febr. 2011 Abklärungen mit Gemeinde, Amt für Raumplanung und Bauin-
spektorart betreffend Vorgehensweise (Ausnahme zu den QP-
Vorschriften oder Mutation zu den QP-Vorschriften) 

Anfang März 2011 Entwicklung Entwurf Quartierplan-Mutation 

21. März 2011 Verabschiedung des Entwurfs durch den Gemeinderat für das 
öffentliche Mitwirkungsverfahren und die kantonale Vorprüfung 

31. März – 14. April 2011 Öffentliches Mitwirkungsverfahren 
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2. Schwerpunkte der Quartierplan-Mutation 

2.1 Bebauung 

Das bestehende Gebäude Nr. 40 wird vollständig abgebrochen. Ein Neubau für einen Tankstel-
len-Shop ist auf der Nordseite zur bestehenden Tankstelle geplant. Zudem wird eine Auto-
wasch-Anlage auf der Westseite der Aussenverkaufsfläche des LANDI-Ladens erstellt. Die 
Nettoladenfläche für den Tankstellen-Shop ist auf 170 m2 beschränkt und weist denselben Flä-
chenumfang auf, wie die ursprünglich geplante Laden-Erweiterung im bestehenden Gebäude 
Nr. 40. 

Der durch den Rückbau des bestehenden Gebäudes Nr. 40 im Baubereich für Aussenver-
kaufsnutzung entstehende Einsprung soll als Erweiterung der Aussenverkaufsfläche vom LAN-
DI-Laden sinnvoll arrondiert werden. Damit wird die Nettoladenfläche im Aussenverkauf in ge-
ringem Masse um rund 70 m2 erweitert. Entsprechende Nettoladenflächen-Reserven sind in 
den bestehenden Quartierplan-Vorschriften vorhanden. Die Nettoladenfläche wird somit mit der 
geplanten Betriebsoptimierung gegenüber den bestehenden Quartierplan-Vorschriften nicht 
erweitert. 

Durch den Abbruch des bestehenden Gebäudes Nr. 40 sowie der geplanten Anordnung des 
Tankstellen-Shops und der Autowasch-Anlage entsteht zwischen der Tankstelle bzw. dem 
Tankstellen-Shop und der Autowasch-Anlage ein offener und unbebauter Bereich. Mit diesem 
entstehenden Bereich wird die bestehende Sackgasse aufgehoben. Sie soll künftig als Durch-
fahrtsbereich für die arealinterne Verkehrsführung genutzt werden. Bei der Tankstelle wird zu-
dem die Option einer Erweiterung der Tankstelle um eine Tankstellen-Insel planungsrechtlich 
mit der Mutation sichergestellt.   

Weitere bauliche Massnahmen innerhalb des Quartierplan-Areals sind nicht geplant. Auf dem 
östlichen Betriebsareal in der Gemeinde Gelterkinden wird zudem der östliche Lageraltbau vom 
Gebäude Nr. 44 abgebrochen und künftig als Aussenlager genutzt. Auf dem westlichen Be-
triebsareal in der Gemeinde Böckten ist im Weiteren ein Neubau einer Agrarhalle im nordseiti-
gen Anschluss an die bestehende Früchtehalle geplant. Durch den Rückbau von einzelnen be-
stehenden Bauten als auch durch die Erstellung von Neubauten erfolgt zudem eine teilweise 
Neuanordnung der Parkierung auf dem Betriebsareal. 

2.2 Erschliessung, arealinterne Verkehrsführung und  Parkierung 

Für die bestehende Quartierplanung wurde ein Verkehrsgutachten erstellt (Verkehrsgutachten 
vom 15. Nov. 2011). In diesem Verkehrsgutachten wurden der Parkplatzbedarf und der An-
schluss zum Hauptstrassennetz beurteilt. Für die Mutation der Quartierplanung wurde eine Er-
gänzung zum vorhandenen Verkehrgutachten verfasst, in welchem eine Neubeurteilung des 
Parkplatzbedarfes sowie der Strassenverkehrserschliessung und der arealinternen Verkehrs-
führung vorgenommen wurde. Gestützt auf diese Neubeurteilung wurde die Mindestanzahl von 
Kunden-Parkplätzen sowie von Veloabstellplätzen in der Mutation zum Quartierplan-Reglement 
festgelegt. 

Das zum Verkehrsgutachten gehörende Erschliessungskonzept wurde ebenfalls auf die neue 
Situation angepasst (Stand 17. März 2011). Es zeigt die ungefähre Lage bzw. Dimension der 
Erschliessungsflächen, Zufahrten, Plätze und Zugänge. Die exakte Lage und Dimension der 
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Umgebung, Erschliessung und Parkierung sind im Rahmen des Baugesuches im Umgebungs-
plan 1:100 gesamthaft festzulegen. Aus dem angepassten Erschliessungskonzept ist ersicht-
lich, dass mit der geplanten Betriebsoptimierung die arealinterne Verkehrsführung verbessert 
wird. Zudem sind nach wie vor ausreichend zweckmässige Flächen zur Erschliessung bzw. zur 
arealinternen Verkehrsabwicklung und Parkierung vorhanden. 

Die Mutation zu den Quartierplan-Vorschriften nimmt wie bisher auf das Erschliessungskonzept 
und das Verkehrsgutachten (inkl. der Ergänzung zum Verkehrsgutachten) Bezug und bezeich-
net diese als behördenanweisende Dokumente für die Baugesuchsprüfung. 

2.3 Art der Nutzung 

Die betriebsspezifische Nutzung mit einem Verkaufsgeschäft (LANDI-Laden, Detail-Handel),  
einem landwirtschaftlichen Betriebsbereich (Agrarhandel) und einer Tankstelle bleibt nach wie 
vor bestehen. Durch die Betriebsoptimierung wird das bestehende Gebäude Nr. 40 abgerissen 
und in versetzter Lage ein neues Gebäude für einen Tankstellen-Shop erstellt. Zudem wird der 
Geschäftsbereich der Tankstelle mit einer Autowasch-Anlage komplettiert. Die Art der Nutzung 
der einzelnen Bauten ist im Teilplan Nr. 1 bzw. in der Mutation zum Teilplan Nr. 1 zu entneh-
men. 

2.4 Kostenfolgen 

Das Areal der Quartierplanung ist voll erschlossen und bereits baulich genutzt. Für die Ge-
meinde fallen keine Kosten für die Erstellung von zusätzlichen öffentlichen Infrastrukturanlagen 
an. 

3. Stellungnahme Gemeinderat  
 
Der Entwurf der Quartierplan-Mutation wurde am 21. März 2011 durch den Gemeinderat be-
handelt. Der Gemeinderat verabschiedete den Entwurf in unveränderter Form zur Eingabe in 
die kantonale Vorprüfung und für die Durchführung des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens. 
Das Mitwirkungsverfahren soll in der Frist vom 31. März 2011 bis 14. April 2011 durchgeführt 
werden. 

4. Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung 
 
Die Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung lagen am 06. Mai 2011 vor. Der Bericht der kanto-
nalen Vorprüfung ist im Anhang 1 enthalten. Folgende zwei Punkte sind zusammengefasst 
nach den kantonalen Fachstellen für die Mutation Nr. 01 der Quartierplanung "Landi 2002" zu 
berücksichtigen: 
 
Lärmschutz 
Gemäss der Fachstelle Lärmschutz ist ein Lärmgutachten zu erstellen. (Bemerkung: Das ge-
forderte Lärmgutachten wird zu Zeitpunkt der Genehmigungseingabe vorliegen.) 
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Altlasten 
Die Fachstelle Altlasten verweist darauf, dass sich das Bauvorhaben im Rahmen der Mutation 
Nr. 01 zur Quartierplanung "Landi 2002" auf einem belasteten Standort mit Untersuchungsbe-
darf befindet. Eine Baubewilligung kann erst in Aussicht gestellt werden, wenn die Belastungs-
situation mit der kantonalen Fachstelle abgeklärt worden ist. (Bemerkung: Die Abklärungen 
sind im Rahmen des Baugesuchverfahrens vorzunehmen und sind nicht Bestandteil des Pla-
nungsverfahrens zu Mutation der Quartierplanung). 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
 
In der Frist vom 31. März 2011 bis 14. April 2011 wurde für die Mutation Nr. 01 zur Quartierpla-
nung "Landi 2002" das öffentliche Mitwirkungsverfahren gemäss § 7 RBG durchgeführt. Die 
entsprechende Publikation im kantonalen Amtsblatt erfolgte in der Ausgabe Nr. 13 vom 31. 
März 2011. Zudem wurde das Mitwirkungsverfahren im Aushang und auf der Homepage der 
Gemeinde Gelterkinden sowie in der Oberbaselbieter Zeitung publiziert. 
 
Im Rahmen der Eingabefrist wurden keine Mitwirkungseingaben eingereicht. Somit ist die Er-
stellung eines Mitwirkungsberichtes gemäss § 2 RBV nicht erforderlich. 

6. Beschlussfassungs- und Auflageverfahren 
 
... ausstehend, wird nach Verfahrensabschluss ergänzt. 

7. Genehmigungsantrag 
 
... ausstehend, wird am Ende des Planungsverfahrens formuliert. 
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Anhang 1:  Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung 

 

 

 


